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Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

SACHBERICHT 
Veranstaltung Nr.:
501/02

zum Thema:
Fachtagungen in den Gemeinden der Woiwodschaft Oppeln zur Umsetzung der Beschlüsse des Gesetzes vom 6. Januar 2005 über nationale und ethnische Minderheiten sowie die Regionalsprache

Termin:
vom 8. April bis zum 9. April 2009 

vom 15. April bis zum 17. April 2009 
in (Ort und Tagungsstätte):
Stadt- und Gemeindeamt in Ratiborhammer 

Stadt- und Gemeindeamt in Krappitz 

Stadt- und Gemeindeamt in Malapane 

Gemeindeamt in Groß Lassowitz      

Gemeindekulturzentrum in Reinschdorf   


Gemeindeamt in Groß Peterwitz        

Stadt- und Gemeindeamt in Derschnitz  

Gemeindeamt in Dambrau 


Gemeindekulturzentrum in Langendorf  

Stadt- und Gemeindeamt in Zawadzki

Gemeindeamt in Alt Poppelau 
In Kooperation mit:  

der Soziall-Kulturellen Gesellschaft der Deutschen im



Oppelner Schlesien


dem Stadt- und Gemeindeamt in Ratiborhammer 


dem Stadt- und Gemeindeamt in Krappitz 

dem Stadt- und Gemeindeamt in Malapane 


dem Gemeindeamt in Groß Lassowitz      


dem Gemeindeamt in Reinschdorf   


dem Gemeindeamt in Groß Peterwitz        


dem Stadt- und Gemeindeamt in Derschnitz  


dem Gemeindeamt in Dambrau 


dem Lokalen DFK-Kreis in Langendorf  


dem Stadt- und Gemeindeamt in Zawadzki


dem Gemeindeamt in Alt Poppelau 

Zielgruppe: 

öffentliche Beamte der Woiwodschaft Oppeln und Schlesien: Gemeindevorsteher, Bürgermeister, Beamte, die sich praktisch für die Umsetzung der Beschlüsse des Gesetzes vom 6. Januar 2005 über nationale und ethnische Minderheiten sowie die Regionalsprache einsetzen,



Mitglieder des jeweiligen Gemeinderats



Mitglieder der Deutschen Minderheit

    Teilnehmerzahl:  
    

236 Personen 
Die Fachtagungen verliefen gemäß der im Antrag enthaltenen Grundsätze.

Das Verabschieden des Gesetzes über nationale und ethnische Minderheiten sowie die Regionalsprache am 6. Januar 2005 beendete eine wichtige Diskussionsetappe über die Regulierungsart dieses Gesetzes und den gesetzlichen Schutz dieser Gruppen. Die Diskussionen zu diesem Thema begannen in Polen bereits 1989.

Die vierjährige Wirkzeit des Gesetzes zeigt, dass die Umsetzung der darin enthaltenen  Beschlüsse aus sozialen und politischen Gründen schwierig ist. Dieser Prozess benötigt Zeit, eine vorbereitende Bildungsarbeit und eine positive Einstellung der öffentlichen Meinung –  sowohl auf der Landes- als auch auf Regionalebene.

Es ist absolut notwendig ein dauerhaftes Bewusstsein für die friedliche Koexistenz der polnischen Sprache und Minderheitssprachen in Ämtern und Schulen, sowie für die Einführung zweisprachiger Schilder der Orte, Straßen oder physiographischer Objekte, zu schaffen. Die polnische Sprache, Kultur und Identität soll dadurch unter keinen Umständen verdrängt werden.

In der Woiwodschaft Oppeln und Schlesien wecken Lösungen, die die Zweisprachigkeit betreffen, große Emotionen. Das Umsetzten dieser Lösungen in die Tat ist für die deutsche Minderheit von großer Bedeutung, da sie eine Art Bestätigung der vielfältigen kulturellen Geschichte dieser Region darstellt. Zur Aufgabe der deutschen Minderheit gehört die Bewusstseinsbildung der öffentlichen Meinung darüber, dass die zweisprachigen Ortsschilder, sowie die Einführung des Deutschen als amtliche Hilfssprache, die regionale Identität in großem Maße bereichern wird. Die deutsche Minderheit, die zahlreichste, in Polen lebende nationale Minderheit, sollte sich bewusst die Aufklärung anderer Minderheiten, sowie der polnischen Mehrheit zur Aufgabe machen. Das Ziel dieser Aufklärung besteht darin, den oben genannten Gruppen zu zeigen, dass die Realisierung der Gesetzesbeschlüsse in der Zukunft keinen Kampf mit der Identität der polnischen Mehrheit implizieren wird.

Das Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit ist eine Organisation, die die deutsche Minderheit in Polen unterstützt. Aus diesem Grund realisiert das Haus seit                                 der Gesetzesverabschiedung Projekte, die die deutsche Minderheit auf die Umsetzung                  der Gesetzesbeschlüsse vorbereiten, sowie ein  positives Klima um das Gesetz schaffen sollen.

Als Nächstes sollte das Wissen konkretisiert, sowie die Kompetenz der Beamten der kommunalen Selbstverwaltung dieser Gemeinden und Landkreise, welche das Gesetz umfasst, erweitert werden.

Die zweite Etappe des Projekts umfasste zehn Gemeinden der Woiwodschaft Oppeln, darunter acht Gemeinden der Woiwodschaft Oppeln, sowie zwei der Woiwodschaft Schlesien. Es waren sowohl Gemeinden, die sich laut der Volkszählung von 2002 für die Umsetzung der Gesetzesbeschlüsse qualifiziert haben, als auch Gemeinden, in denen weniger als 20% der Bevölkerung in der Volkszählung, die Angehörigkeit zur deutschen Minderheit deklariert haben.   

An dem Projekt haben im Jahr 2009 folgende Gemeinden teilgenommen: Ratiborhammer, Krappitz, Malapane, Groß Lassowitz, Derschnitz, Reinschdorf, Langendorf, Dambrau, Zawadzki, sowie Alt Poppelau. Im Hinblick auf das große Interesse und Engagement der Gemeinde Groß Peterwitz, fand in dieser Gemeinde ein zusätzliches, außerhalb des Projektprogramms, Treffen statt. 
Der Zeitplan der Fachtagungen umfasste zwei Treffen in zwei Gemeinden an einem Tag, insgesamt zehn Treffen. Am 15. April 2009 fand wiederum, wie schon oben erwähnt, ein zusätzliches Treffen, somit fanden an diesem Tag drei Treffen statt.  
Im Rahmen des Projekts wurde eine Expertengruppe zusammengestellt:

1. Experte-Wissenschaftler: Prof. Grzegorz Janusz – Dekan der Politologischen Fakultät an der Marie-Curie-Składowska Universität in Lublin

2. Rechtsberaterin: Agnieszka Bożyczko – Praxis in den Beschlüssen des Gesetzes

3. Vertreter des Polnischen Innenministeriums – Dobiesław Rzemieniewski, Leiter der Abteilung für nationale und ethnische Minderheiten

4. Vorstandsmitglied der Sozial-Kulturellen Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien oder der Sozial-Kulturellen Gesellschaft der Deutschen im Bezirk Schlesien
Die Zusammensetzung der Expertengruppe hat sich, abhängend von dem jeweiligen Treffen, verändert. Neben Prof. Grzegorz Janusz und Frau Agnieszka Bożyczko, die an allen Treffen teilgenommen haben, gehörten ebenfalls Vorstandsmitglieder der SKGD im Oppelner Schlesien zu der Expertengruppe, u.z. in Krappitz Herr Walter Stanek, in Malapane Frau Barbara Kaczmarczyk, in Groß Lassowitz Frau Ewelina Brol, in Derschnitz Herr Waldemar Gaida, in Reinschdorf Herr Bruno Kosak, in Zawadzki Herr Ryszard Galla und in Alt Poppelau Herr Bernard Gaida. Aus organisatorischen Gründen war es den Vorstandmitgliedern des Deutschen Freundeskreises in Bezirk Schlesien nicht möglich an den Treffen in den Gemeinden der Woiwodschaft Schlesien teilzunehmen. 
Die Expertengruppe traf sich in den Gemeinden, die am Projekt teilgenommen haben, mit den öffentlichen Beamten der Woiwodschaft Oppeln und Schlesien u.z. den Gemeinderatsmitgliedern, Bürgermeistern, sowie mit den Beamten, die sich praktisch für die Umsetzung der Beschlüsse des Gesetzes vom 6. Januar 2005 über nationale und ethnische Minderheiten sowie die Regionalsprache einsetzen. An den Treffen in der jeweiligen Gemeinde nahmen ebenfalls Vertreter der lokalen DFK-Kreise, sowie Personen, die an diesem Thema interessiert sind, teil. 

Der Verlauf der Treffen gestaltete sich ähnlich, denn alle Gemeinden der diesjährigen Projektedition befinden sich auf einer vergleichbaren Etappe der Umsetzung der Beschlüsse des Gesetzes vom 6. Januar 2005. Eine wichtige Information ist die Tatsache, dass nur zwei von den insgesamt elf Gemeinden in der Volkszählung im Jahr 2002 die 20%-tige Hürde, der Bewohner, die die Zugehörigkeit zur Deutschen Minderheit deklarierten,  überschritten haben, u.z. Groß Lassowitz und Reinschdorf. Trotz dessen haben die zwei Gemeinden noch keine wesentlichen Schritte, bezüglich der Aufnahme in das Gemeinderegister, und somit der Einführung zweisprachiger Orts- und Straßenschilder, wie auch zweisprachiger Schilder der physiografischer Objekte, unternommen. 
Zu Beginn jedes Treffens wurden die Anwesenden von dem Vertreter des Gemeinde- oder Stadtamtes, sowie von dem Vertreter des Hauses der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit begrüßt. Danach ergriff Prof. Grzegorz Janusz das Wort, der den Prozess der Einführung zweisprachiger Orts- und Straßenschilder in anderen europäischen Staaten, wie Österreich, Deutschland oder der Slowakei, besprochen hat.  Professor Janusz machte ebenfalls auf die Tatsache aufmerksam, dass das polnische Gesetz zwar eins von vielen in Europa ist, jedoch ist es zeitlich gesehen das jüngste Gesetz. Trotz dessen ist das polnische Gesetz im Vergleich mit anderen europäischen Gesetzen in diesem Bereich, ein Gesetz mit gutem Standard. Davon zeugt ebenfalls die, nach einigen Veränderungen festgelegte 20%-tige Hürde. Sie sollte nämlich anfangs 8% betragen. Während der Arbeit des polnischen Parlaments an dem Gesetz, erhöhte man die Hürde auf 50%, letztendlich wurde sie auf 20% verringert. Der Meinung von Professor Janusz nach, ist es eine vernünftige Lösung. Grzegorz Janusz machte ebenfalls auf die Tatsache, dass nur 27 Staaten der Europäischen Union rechtliche Regelungen besitzen, welche das Anwenden der Minderheitssprache als amtliche Hilfssprache ermöglichen, aufmerksam. Dies zeugt wiederum davon, dass das polnische Gesetz keine neuartige Lösung ist. 
Eine wichtige Information für die Vertreter der Gemeinden, welche die 20%-tige Hürde nicht überschreiten, war die Tatsache, dass somit für die Gemeinde keine Aufnahmemöglichkeit in das Amtsregister der Gemeinden mit Deutsch als amtlicher Hilfssprache, besteht. Diese Gemeinden können jedoch in das Gemeinderegister aufgenommen werden, und somit zweisprachige Orts- und Straßenschilder, wie auch zweisprachige Schilder von physiografischen Objekten in der Gemeinde einführen. Bislang hat sich kein von den insgesamt 19 Objekten, die im Gemeinderegister aufgenommen sind (17 Gemeinden und zwei Ortschaften) entschieden zweisprachige  Straßenschilder einzuführen. 
Der Ansicht vom Professor Janusz nach, ist es darauf zurückzuführen, dass nicht jeder Straßenname eine angemessene Übersetzung in der Minderheitssprache besitzt. Neutrale Namen, wie Bahnhofstraße wecken keine Bedenken, jedoch z.B. Freiheitsstrasse, erhalten in der Minderheitssprache eine völlig andere Bedeutung. In den Gemeinden, in denen weniger als 20% der Bewohner in der Volkszählung im Jahr 2002 die Angehörigkeit zur Deutschen Minderheit deklariert haben, besteht die Notwendigkeit einer Referendumsdurchführung, um die Aufnahme in das Gemeinderegister zu erhalten. In Anbetracht dessen, war die detaillierte Besprechung durch die Experten des Themas des Referendums ein wichtiger Punkt jedes Treffens. 
Prof. Janusz hat ebenfalls das offiziell vorgeschriebene Aussehen der zweisprachigen Ortsschilder, welches das Gesetz festlegt, besprochen. Der Experte hat auf die Tatsache aufmerksam gemacht, dass im Gesetz klar von dem Auswechseln der Ortsschilder gesprochen werden soll, was darauf schließen lässt, dass das zweisprachige Ortsschild beide Namen enthalten soll.   

Der Experte gab als Beispiel eines korrekten Ortsschildes, die Ortschilder an, die sich in der Gemeinde Radlau, im Landkreis Rosenberg befinden.  Wiederum sind die Ortschilder in der Gemeinde Czissek im Landkreis Kandrzin-Cosel, der Meinung von Prof. Janusz nach, ein Beispiel für nicht korrekte Ortschilder. Diese bestehen aus zwei Teilen, einem oberen mit dem polnischen Ortsnamen und einem unteren mit der Ortsbezeichnung in der Minderheitssprache. Die Ortschilder der Gemeinde Czissek wurden zwar von dem Polnischen Innenministerium akzeptiert, jedoch ist Prof. Janusz davon überzeugt, dass sich laut der Beschlüsse des Gesetzes beide Ortsbezeichnungen auf einem gemeinsamen Schild befinden sollten. 
Grzegorz Janusz hat ebenfalls das Problem des Wandalismus der zweisprachigen Ortsschilder, denn von Seiten der Teilnehmer wurden dies bezüglich einige Bedenken und Ängste geäußert. Der Experte machte darauf aufmerksam, dass tatsächlich in Bezug auf zweisprachige Ortsschilder man auf Wandalismus trifft. Dieses Problem ist der Ansicht von Prof. Janusz nach, ein Zeichen für einen gewissen Mangel an Reife von Seiten der Gesellschaft. Er hofft jedoch, dass im Laufe der Zeit die zweisprachigen Ortschilder einen festen Bestandteil der Landschaft Schlesiens bilden werden, und somit durch die lokale Bevölkerung als normal oder sogar selbstverständlich angesehen werden. 
Im Anschluss ergriff Frau Agnieszka Bożyczko das Wort. Sie hat die Prozedur der Einführung in den Gemeinden der zweisprachigen Ortschilder, denn dies war für die Teilnehmer von großem Interesse, besprochen. Zu Beginn sprach die Expertin das Thema des schon erwähnten  öffentlichen Referendums an. Sie machte darauf Aufmerksam, dass es notwendig ist, dass der Gemeinde- bzw. Stadtrat einen Beschluss bezüglich der Referendumsdurchführung fast. Daraufhin hatten die Teilnehmer eine Frage, u.z. wer sollte sich an den Gemeinderat mit der Bitte, einen Beschluss bezüglich der Referendumsdurchführung zu fassen, wenden. Die Rechtsberaterin erklärte, dass dies durch das Gesetz nicht festgelegt wurde. Der Gemeinderat hat die Möglichkeit den Beschluss auch aus eigener Initiative zu fassen. Dies hängt von dem Gemeinderat ab, denn er trifft in diesem Bereich die endgültige Entscheidung.  Die Bedenken der Teilnehmer betrafen ebenfalls die Angst vor einem geringen Interesse der lokalen Bevölkerung an dem Referendum. Die Expertin beruhigte die Anwesenden und machte darauf aufmerksam, dass der Gesetzgeber keine Anzahl, der an dem Referendum teilzunehmenden Personen, damit es gültig ist, vorgibt.  Wichtig ist hierbei ausschließlich, dass 50% der am Referendum teilnehmenden Bewohner sich für die Einführung der zweisprachigen Ortsschilder entscheiden. 
Frau Bożyczko erwähnte ebenfalls das Thema des Gemeinderatsbeschlusses bezüglich der Aufnahme der Gemeinde in das Gemeinderegister.  Der Beschluss betrifft nur die Entscheidung des Gemeinderats bezüglich der Antragstellung an das Polnische Innenministerium. Der Antrag wird zunächst an den Oppelner Woiwoden, der die Rolle einer vermittelnden Person zwischen dem Gemeinderat und dem Innenministerium erfüllt, gestellt.  Aus diesem Grund ist eine Bestätigung der Korrektheit des Gemeinderatsbeschlusses von Seiten des Woiwoden notwendig, die als Anhang dem Antrag beigelegt wird. 
Für die Teilnehmer der Fachtagungen war ebenfalls das Thema der Finanzierung der zweisprachigen Ortschilder interessant. Die Experten erläuterten, dass die Ortschilder durch den Fiskus der Republik Polen finanziert werden. Dies betrifft jedoch nur den ersten Austausch  der Schilder. Bei  der Notwendigkeit des Auswechselns der Ortschilder wiederum, z. B. im Fall ihrer Beschädigung, ist der jeweilige Straßenverwalter dafür zuständig. 
Im Rahmen der zweiten Projektetappe hatten die Teilnehmer die Möglichkeit die Fachberatung der Experten in Anspruch zu nehmen. Sie konnten die Probleme, welche die Umsetzung der Gesetzesbeschlüsse mit sich bringt, konstruktiv analysieren, sowie ihren Standpunkt mit denen der Experten vergleichen. Am wichtigsten war allerdings die gemeinsame Suche der Teilnehmer und Experten nach Lösungen des Rechts-, Gesellschafts- und Verfahrensbereichs.

Das Hauptziel jedes einzelnen Treffens war eine Analyse und Einstufung der Probleme, welche während der Umsetzung der Gesetzesbeschlüsse entstehen können, sowie die Ausarbeitung eines detaillierten Wirkungsplans in diesem Bereich.
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